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1 Vorbemerkung 
 
 

Der Gemeinderat hat am 23.07.2018 in einer Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Stock-

rain 2 – 1. Änderung“ mit den örtlichen Bauvorschriften aufzustellen, dies wurde im Mittei-

lungsblatt Nr. 31 vom 02.08.2018 bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde beschlossen, die früh-

zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen und die Stellungnahmen der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf einzuholen. Dies fand vom 

10.08.2018 bis 11.09.2018 statt.  

 

Die Stellungnahmen führten dazu, weitere artenschutzrechtliche und geländeklimatische Un-

tersuchungen durchzuführen, die 2019 stattfanden und 2020 als Bericht vorlagen. 

 

In seiner öffentlichen Sitzung am 26.09.2022 hat der Gemeinderat sich mit den eingegangenen 

Stellungnahmen und den weiteren Untersuchungen beschäftigt, diese abgewogen und den 

Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Stockrain II – 1. Änderung“ 

gefasst. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 17.10.2022 bis 

17.11.2022 statt. Zeitgleich wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

gebeten Ihre Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB einzureichen. 

 

Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 26.09.2022. Über die Anre-

gungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 

sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 

 

 

 

  



 

 
 

2 Eingegangene Stellungnahmen 

 

Folgende Behörden und Leitungsträger wurden bis 17.11.2022 um Stellungnahme gebeten. 

Eingegangene Stellungnahmen sind hervorgehoben.  

 

Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2 Verband Region Stuttgart  

Nr. 3 Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Nr. 4 Stadt Backnang  

Nr. 5 Stadtwerke Backnang 

Nr. 6 Regierungspräsidium Freiburg 

Nr. 7 Polizeidirektion Aalen  

Nr. 8 Syna GmbH 

Nr. 9 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 10 Vodafone GmbH 

Nr. 11 Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR 

Nr. 12 Zweckverband Wasserversorgung NOW 

Nr. 13 Landesnaturschutzverband BW Arbeitsktreis Rems-Murr 

Nr. 14 NABU Ortsgruppe Auenwald  

 

 

Die Offenlage fand vom 17.10.2022 bis 17.11.2022 statt. Es gingen von privater Seite fol-

gende Stellungnahmen ein: 

 

Nr. 15 Fragen an den Gemeinderat 26.09.2022 

Nr. 16 BUND Gruppe Alhütte 19.08.2018 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der positiven Stellungnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der bereits vorhande-

nen Verkehrsflächen und der Hanglage sind größere Erdmassenausgleiche 

nicht möglich. Der Innenentwicklung mit sparsamem Umgang von Flächen 

wird insoweit der Vorrang eingeräumt. 

 

 

Kenntnisnahme der positiven Stellungnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist nicht sinnvoll, diesen bei 

zwei Grundstücken inmitten eines seit langem bestehenden Baugebietes 

isoliert umzusetzen. Der Baukostenersparnis und der Einheitlichkeit der Re-

gelungen wird insoweit der Vorzug eingeräumt. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
Stellungnahme vom 29.08.2018: Weitergehende verkehrsrechtliche Bedenken bestehen 

derzeit nicht. Es wird jedoch angeregt, die im Plan als Verkehrsfläche besondere Zweckbe-

stimmung gekennzeichnete Zuwege zum Grundstück breiter auszugestalten.  

Die Zufahrt zum Grundstück ist über die Lugstraße und die Eichendorfstraße 

möglich. Zwar wäre eine breitere Verkehrsfläche immer wünschenswert, 

um den Bauplatz aber nicht noch weiter zu verkleinern, wurde davon abge-

sehen. Dass die Sichtverhältnisse nicht optimal sind, wird anerkannt. Da es 

sich um reine Wohnwege handelt und die Einmündung hinter einer Eng-

stelle liegt, wird davon ausgegangen, dass ein- und Ausfahrt auch bei He-

cken des benachbarten Grundstücks möglich sind (wie bei Grundstücksaus-

fahrten auch). 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis betrifft den Vollzug und wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese eher allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Die Stellungnahme des LNV wurden am 26.09.2022 in der Abwägung der im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen be-

rücksichtigt (Nr.5), die Stellungnahme des BUND war damals ein Anhang an 

eine private Stellungnahme und wurde dort ebenfalls berücksichtigt. Inhalt-

lich führten die Stellungnahmen damals dazu, dass ein neuer Kaltrauchver-

such durchgeführt wurde, um den Verlauf des Kaltluftstromes ermitteln zu 

können. Bei diesem Versuch wurde festgestellt, dass die Kaltluft nicht über 

die Grünfläche abfließt. 

 

Die Bewertung der innerörtlichen Grün- und Freiflächen hat sich im Laufe 

der Jahrzehnte geändert. Heute wird dem Schutz der freien Landschaft und 

dem sparsameren Umgang mit Flächen außerhalb des Siedlungskörpers ein 

erheblicher höherer Stellenwert eingeräumt als früher. Die auch von den 

übergeordneten Planungsstellen geforderte Innenentwicklung vor Außen-

entwicklung, erfordert es auch solche Grünflächen zu überprüfen, die im In-

nenbereich als mögliche Baulücken angesehen werden können.  

 

Seite 119 ist nicht bekannt, vermutlich bezieht sich die Frage auf die arten-

schutzrechtliche Prüfung, S.4 oder die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Aus-

gleichsbewertung, S.2 und 17. Diesen Untersuchungen lag ein größerer Be-

reich zugrunde, die zu bebauende Fläche wurde später reduziert. Derzeit ist 

nicht vorgesehen, weitere Flächen der Grünfläche einer baulichen Nutzung 

zuzuführen. Die Gemeinde ist jedoch gehalten, solche Flächen in Abständen 

zu überprüfen, um Flächen im Außenbereich sparen zu können. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Es ist hilfreich, den gesamten Absatz zu lesen, denn im zweiten Satz wird 

begründet, dass nach wie vor davon auszugehen ist, dass in dem Verdich-

tungsraum Stuttgart auch zukünftig Wohnbauplätze nachgefragt werden 

(anders als in Peripherieregionen („Wolfserwartungslandschaften“) wie z.B. 

in Nordhessen). 

 

Den Flächennutzungsplan kann die Gemeinde nicht in eigener Regie än-

dern, sondern ist auf die Verwaltungsgemeinschaft in Backnang angewie-

sen. Dort müssen Änderungsverfahren mit sehr vielen Gemeinden abge-

stimmt werden. Da zu Beginn des Verfahrens ein extremer Baulandbedarf 

bestand, war es sinnvoll, die Beschleunigungsmöglichkeiten des § 13a 

BauGB zu nutzen. Die Gemeinde hat sich trotzdem die erforderliche Zeit ge-

nommen und weitere Untersuchungen durchgeführt (Artenschutz und 

Rauchversuch). 

 

a) Kaltluft ist keine absolut kalte Luft, sondern kennzeichnet nur die nächtli-

che Abkühlung an einem Tag mit hoher Sonneneinstrahlung. Die Luft ist 

also nur relativ kälter als die Luft tagsüber. Es spielt daher keine Rolle, wie 

warm der Tag insgesamt ist, wichtiger ist, dass keine Wolken vorhanden 

waren und dass Windstille herrschte. Das war an diesem Tag gegeben. 

 

b) Im Gegensatz zu Vögeln ist die Kaltluft ein Wetterphänomen, dass sich 

nicht aktiv vor der menschlichen Untersuchung versteckt, sondern sehr gut 

vorhersehbar ist, wenn die speziellen Wetterlagen gegeben sind. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass eine erneute oder dritte Untersuchung ein anderes Er-

gebnis bringt, ist im Allgemeinen sehr gering. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c) Die Untersuchungen von 2010 und 2019 kommen zu dem gleichen Ergeb-

nis, nämlich dass die auf der nördlich des gesamten Baugebietes liegenden 

Wiesenflächen entstehende Kaltluft größtenteils nach Westen abfließt und 

zu einem kleinen Teil südlich in das Baugebiet einsickert und dort über die 

Eichendorfstraße abgeleitet wird. 

 
 

Die Untersuchungspunkte 4 und 7 von 2010 wurden 2019 nicht mehr unter-

sucht, weil ein Teil der Flächen bereits durch den Bebauungsplan Lugstraße 

überbaut wurden. 2010 wurde der Abfluss über den Stockrain nicht unter-

sucht, weil dafür keine Notwendigkeit bestand.  

 

d) Kaltluft kann erst entstehen, wenn nach einem sonnenreichen Tag die 

Luft in der Nach abkühlt und damit energieärmer ist und nicht mehr auf-

steigt. Dazu ist eine ausreichende Zeit erforderlich, damit z.B. die noch im 

Boden gespeicherte Wärme den Effekt nicht überlagert. Deshalb wurden 

Rauchversuche um 21.35 Uhr, 21.45 Uhr, 22.15 Uhr und 23.00 Uhr durchge-

führt. Es handelt sich um einen Spezialrauch, der auch in der Dunkelheit gut 

sichtbar ist, außerdem sind durch Mondschein und Siedlungsbeleuchtungen 

genügend Lichtquellen vorhanden, die es ermöglichen, die Rauchausbrei-

tung zu verfolgen. 

 

e) Das Volumen von Kaltluftströmen kann durch Rauchversuche nicht exakt 

ermittelt, sondern nur abgeschätzt werden. Da die Lugstraße als Verkehrs-

fläche erhalten bleibt, kann hier auch weiter Kaltluft abfließen. Der Abfluss 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 in die Grünfläche ist ohnehin durch die beiden Obstbäume, die hohe Tu-

jahecke und die Blocksteine erheblich eingeschränkt. Auf den Fotos ist auch 

erkennbar, dass der Weg, der die Kaltluft von den Wiesenflächen ins Bauge-

biet ableitet, auch sehr schmal und durch Bäume eingeschränkt ist. Die 

Breite der Lugstraße ist größer, weshalb keine größeren Änderungen der 

Kaltlufströme zu erwarten sind. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Es ist eine Abwägung erforderlich, die die Schaffung von Bauland im Innen-

bereich derjenigen im Außenbereich gegenüberstellt. Hat man sich ent-

schieden, den Außenbereich zu schonen und eher Flächen im Innenbereich 

zu nutzen (z.B. weil dies vorhandene Infrastrukturen wie Straßen und Lei-

tungssysteme besser ausnutzen lässt), dann ist es unvermeidlich, das auch 

bisher als Ausgleichsfläche ausgewiesene Grünflächen überprüft werden.  

 

Die Fläche ist gegenüber 

der übrigen Grünfläche 

optisch und tatsächlich 

isoliert und kann deshalb 

separat betrachtet wer-

den. Eine Entscheidung, 

ob und inwieweit die üb-

rige Grünfläche planerisch 

weiterentwickelt wird, ist 

damit nicht gegeben. Der 

Hinweis ist jedoch berech-

tigt und kann zu gegebener Zeit in einem separaten Verfahren aufgegriffen 

werden. 

 

Die Ansicht wird grundlegend geteilt. Allerdings handelt es sich beim 

Bauschaum wohl weniger um eine Vergrämungsmaßnahme, sondern eher 

um eine Maßnahme des vorbeugenden Obstbaumschutzes. Es war Stan-

dard, Hohlräume im Baum abzudecken oder Aufzufüllen (bekannt sind Plas-

tikdeckel, Bleche und sogar Zement). Es ist eine Erkenntnis der späten 

neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, dass dies (auch) dem Baum eher 

schadet als nutzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Der Fund der Eidechse wird zur Kenntnis genommen. Es ist bekannt, dass 

sich Jungtiere in ihrer Sturm- und Drangzeit auch außerhalb der eigentlich 

für Eidechsen geeigneten Habitate aufhalten können. Die Einschätzung ist 

insoweit nachvollziehbar. Da eine systematische Umsiedlung solcher 

Exemplare unmöglich ist, obliegt es dem späteren Bauherrn darauf zu ach-

ten, dass solche Exemplare nicht vom Bagger überfahren werden. Da die 

Grünfläche insgesamt sehr groß ist und nur ein sehr kleiner Teil bebaut wer-

den soll, sind genügend Ausweichmöglichkeiten für das Tier vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde hat abzuwägen, ob sie den Bürgern, die noch keine Woh-

nung haben, eine Möglichkeit hierzu eröffnet oder nicht; außerdem hat sie 

abzuwägen, ob sie den Naturhaushalt im Außenbereich schont und dafür 

Belastungen im Innenbereich verursacht. Bei dieser Abwägung ist sie zu 

dem Schluss gekommen, dass die Belastung durch eine weitere Doppel-

haushälfte den geringeren Eingriff darstellt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sie hat in Ihrer Abwägung auch eingestellt, dass es ein berechtigtes Inte-

resse der Nachbarn gibt, die bisherige Grünfläche als solche zu erhalten, 

weil sie natürlich eine Stück Lebensqualität darstellt. Der ursprüngliche 

Plan, dort zwei Doppelhaushälften zu ermöglichen, wurde daher nicht wei-

terverfolgt und die geplante Bebauung auf den oberen Teil beschränkt, der 

unmittelbar durch die Verkehrswege erschlossen ist. 

Sie hat ebenfalls 

eingestellt, dass 

der unmittelbar 

westlich angren-

zende Nachbar 

deutlich mehr 

durch Schatten-

wurf und Sicht-

einblicke betrof-

fen ist als die an-

deren benach-

barten Wohnge-

bäude. Er liegt 

fast ein Stock-

werk tiefer und 

die in der bisherigen städtebaulichen Konzeption als Fuge und Abstandshal-

ter gedachte Grünfläche fällt nun weg. Zwar wäre auch eine hangange-

passte Baumaßnahme möglich, die bisher vorhandenen Bauplätze zeigen 

jedoch, dass die wahrscheinlichere Variante eine Stützmauer sein wird, um 

ein nahezu ebenes Grundstück zu ermöglichen. Zwar würde diese Stütz-

mauer durch die an der Grenze vorhandene intensive und hohe Gehölz-

pflanzung optisch aufgenommen, die Beeinträchtigungen für den Nachbarn 

werden dadurch aber nur abgemildert und sind nach wie vor vorhanden. 

 

 


